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Mobilitätszuschuss
Zur Abdeckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes im Zusammenhang mit Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel (Fahrt von und zum Arbeitsplatz) kann ein pauschalierter Zuschuss für das Jahr 2011 in der Höhe von 
€ 580,-- gewährt werden. 
Dieser wird ab Mitte September 2011 zur Auszahlung gebracht!
Wer?

· Begünstigte Behinderte, denen aus behinderungsbedingten Gründen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist, und die zumindest drei Monate im Antragsjahr erwerbstätig sind.

Voraussetzungen:

· Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel (Eintragung im Behindertenpass erforderlich)

· kein ausschließlicher Pensionsbezug

· es muss ein Konnex zur beruflichen Tätigkeit gegeben sein

Personen mit ausschließlichem Pensionsbezug sind nicht Zuschuss-berechtigt.

zu beantragen: bei der zuständigen Landesstelle des Bundessozialamtes 

